
auch für Anlagen oder Geräte mit Überspan-
nungsableiter zugelassen, wird also als aus-
reichend angesehen. Bei Teilen mit Kleinspan-
nung/Informationsteilen ist sogar ein völliger
Verzicht auf die Isolationswiderstandsmes-
sung gestattet. 
Schlussfolgerung. Mit der Messspannung DC
250 V wird ebenso wie mit der Messspan-
nung DC 500 V festgestellt, welche Größen-
ordnung der Isolationswiderstand hat oder,
salopp gesagt, ob ein grober Isolationsfehler
(Kurzschluss) vorliegt oder nicht.1) Die bei
solchen Abweichungen vom „normgerech-
ten“ Verfahren geforderte „gleiche Wirksam-
keit“ der Mess-/Prüfverfahren ist somit vor-
handen.
Zu bedenken ist aber, dass mit dieser ver-
minderten Messspannung der Wortlaut der
Normenvorgabe „Messen des Isolations-
widerstands“ zwar buchstabengetreu erfüllt,
das eigentliche Schutzziel, „Feststellen von
Schwachstellen, Mängeln usw.“, aber nicht
mit Sicherheit erreicht wird. 
Defektstellen in der Isolierung, die durch ver-
minderte Abstände, Schmutz und Nässe dann
zu einer inhomogenen Isolierstrecke/Kriech-
strecke führen, werden mit der höheren Mess-
spannung DC 500 V (Leerlaufspannung bis
DC 750 V), erfahrungsgemäß besser ent-
deckt. Völlig sicher ist das nicht. Aber allein
die Möglichkeit, auf diese Weise einen Sicher-
heitsmangel zu finden, hat für den Prüfer
erheblichen Stellenwert. 
Insofern ist es nicht empfehlenswert festzu-
legen, dass generell eine Messspannung von
DC 250 V anzuwenden ist. 
Das in den Normen geforderte Messen des
Isolationswiderstands mit DC 250 V ist fach-
lich in den meisten Fällen vertretbar. Eine
Messspannung von DC 500 V (750 V) – hier
muss eigentlich vom Prüfen der Isolierungen
und von einer Prüfspannung gesprochen wer-
den – ist aber sinnvoll, wenn es sich um ein
Erzeugnis mit verschmutzten und möglicher-
weise vorgeschädigten Isolierungen handelt. 
Somit kann nur bzw. sollte der Prüfer in Ab-
hängigkeit von der Art und dem Zustand des
Prüflings entscheiden, ob zum Erreichen des
Schutzziels das Anwenden der einen oder der
anderen Gleichspannung günstiger ist.

K. Bödeker

Herstellen und Prüfen
von NS-Schaltanlagen

? Welche Bedingungen muss man er-
füllen um Schaltschränke errichten

(montieren und verdrahten) zu können? Was
ist bei einem neuen Schaltschrank zu prüfen
(z. B. Isolationsprüfung)?

! Niederspannungs-Schaltgerätekombinatio-
nen werden nicht errichtet, sondern herge-

stellt. Beim Herstellen solcher Schaltanlagen
und Verteiler sind die Normen DIN EN 60439-
1 (VDE 0660 Teil 500) sowie die Teile 501 bis
507 von VDE 0660 (soweit zutreffend) zu
berücksichtigen.
Für die Herstellung solcher Verteiler gibt es
kein Berufsbild. Im Prinzip kann jedermann
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
herstellen. Problematisch kann es nur bei den
durchzuführenden Prüfungen werden. Auch
wenn in den genannten Normen eine Aussage
hierzu nicht enthalten ist, kann davon ausge-
gangen werden, dass hierzu eine Elektrofach-
kraft notwendig wird.
Die genannten Normen unterscheiden zwi-
schen
• TSK (typgeprüfte Schaltgerätekombinatio-

nen) und 
• PTSK (partiell typgeprüfte Schaltgerätekom-

binationen).
Es wird für Sie kaum möglich sein, eine TSK
herzustellen, da die dafür notwendigen Typprü-
fungen von Ihnen nicht durchgeführt werden
können. Allenfalls können Sie TSK eines ande-
ren Herstellers nach dessen Vorgaben zu-
sammenbauen. Anders liegt die Sache bei
einer PTSK. Bei entsprechenden Kenntnissen
dürfte es keine Probleme geben.
Einen Überblick über die jeweils notwendigen
Prüfungen für eine TSK und PTSK geben die
Prüftabellen in DIN EN 60439-1 (VDE 0660
Teil 500). Daraus ist zu ersehen, dass für eine
TSK eine vollständige Typprüfung notwendig
ist. Für alle davon abgeleiteten Verteiler wird
nur noch eine Stückprüfung notwendig. Dies
gilt auch für die nach Vorgaben eines Herstel-
lers zusammengebauten Verteiler.
Bei einer PTSK muss jeder Verteiler einer voll-
ständigen Prüfung (zum Teil durch Rechnung)
unterzogen werden.
Für besondere Verteiler, z. B. „Verteiler zu
deren Bedienung Laien Zugang haben“, sind
zusätzliche Prüfungen festgelegt.W. Hörmann

Verantwortl. Elektro-
fachkraft und Anlagen-
verantwortlicher

? Die überarbeitete VDE-Bestimmung
DIN VDE 0105-100 (Stand 2005) ent-

hält jetzt unter Punkt 3.2.2 eine Anmerkung,
die besagt, dass der Anlagenverantwortliche
nicht die Verantwortung des Unternehmers
für den gesamten Bereich der Anlage über-
nimmt. Er ist vielmehr nur für die Anlagen-
teile zuständig, die zur Arbeitsstelle gehören
(der Bereich, in dem Arbeiten ausgeführt
werden). Für mich war bisher der Anlagenver-
antwortliche auch erster Ansprechpartner,
wenn ein Mangel in der elektrischen Anlage
erkannt wird. Er ist dann für die unverzüg-
liche ordnungsgemäße Beseitigung zustän-
dig.

In unserem Unternehmen trägt die letzte dis-
ziplinarische Führungskraft über Delegation
per Funktionsbeschreibung die unternehme-
rische Verantwortung für die in ihrem Verant-
wortungsbereich liegenden technischen Ein-
richtungen. Bisher wurde die Anlagenverant-
wortung von ihm auf den jeweiligen leitenden
Meister des Meisterbezirks übertragen. Nur
er ist mit den örtlichen Begebenheiten und
den Arbeitsvorgängen innerhalb der elektri-
schen Anlagen vertraut. Was hat sich durch
die Neufassung geändert?

! Durch die Neufassung hat sich nichts We-
sentliches geändert. Eine verantwortliche

Elektrofachkraft (VEFK) und ein Anlagenver-
antwortlicher sind „zwei verschiedene Paar
Schuhe“. VEFK ist in der DIN VDE 1000-10
unter Ziff. 4.1 definiert. Die Definition für den
Anlagenverantwortlichen befindet sich in der
DIN VDE 0105-100 unter Ziff. 3.2.2.
Beide Aufgaben können in Personalunion
wahrgenommen werden. In der Regel werden
die Aufgaben jedoch von unterschiedlichen
Personen ausgeführt. Das entscheidet der
„Unternehmer“, also die oberste Führungs-
kraft im Unternehmen bzw. der, dem entspre-
chende Aufgaben delegiert sind.
Ist der „Unternehmer“ bzw. die mit Personal-/
Disziplinarverantwortung ausgestattete Füh-
rungskraft nicht zugleich Elektrofachkraft,
muss sie zur Erfüllung der gesetzlichen Anfor-
derungen im Bereich der Elektrotechnik eine
VEFK einsetzen, d. h. diese Fachverantwor-
tung delegieren. Hier ist auch der bekannte
Begriff „Pflichtenübertragung“ angesiedelt.
Eine Unternehmensorganisation ist nur dann
„gerichtsfest“, wenn die elektrotechnische
Fachverantwortung über hierarchische Ebenen
durch Delegation unmissverständlich festge-
legt ist.
Die neue Anmerkung zu DIN VDE 0105-100
Ziff. 3.2.2 sagt im ersten Satz sinngemäß das
Gleiche aus. Satz 2 dieser „Anmerkung“ sagt
aus, dass unabhängig von der Bestellung
einer VEFK (mit unternehmerischer Entschei-
dungsbefugnis ausgestattet), ein oder mehre-
re Anlagenverantwortliche durch Delegation
mit klarer Aufgabenzuweisung einzusetzen
sind. In einem größeren Unternehmen muss
auch die Anlagenverantwortung hierarchisch
organisiert werden. Ebenso wie bei der Dele-
gation der Aufgaben einer VEFK muss das
auch entsprechend für die Anlagenverantwor-
tung gelten. Auch hier ist eine gestaffelte
Aufgaben- und Verantwortungshierarchie
zweckmäßig.

? Mein Chef, der keine Elektrofach-
kraft, also elektrotechnischer Laie

ist, hat keine „verantwortliche Elektro-
fachkraft“ nach DIN VDE 1000-10,
Abschn. 41 bestellt. Er meint, ich sei als
Elektromeister durch meine fachliche
Qualifikation auch in der Lage, die elektro-
technische Sicherheit im Unternehmen zu
gewährleisten.
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1) Ausnahmen sind Geräte, in denen sich Beschal-
tungen mit ohmschen (Entlade-)Widerständen
befinden.
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